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zum Jugendhilfeausschuss am 06.04.2017, TOP 6 
Hinweis für die Presse: Bitte nicht vor dem Sitzungstermin veröffentlichen. 

Landkreis Ebersberg Ebersberg, 24.03.2017 

Az.  Zuständig: Christian Salberg,  08092 823 303 

Vorgesehene Beratungsreihenfolge 
Jugendhilfeausschuss am 06.04.2017, Ö 

 

Nachweis über die Verwendung des Brennpunktetopfes 2016 

ANL_1_Übersicht der Projekte 

Sitzungsvorlage 2017/2865 

I. Sachverhalt: 

Diese Angelegenheit wurde bereits behandelt im 

15. Jugendhilfeausschuss  am 16.02.2006, TOP 4Ö 

1. Jugendhilfeausschuss am 26.06.2014 TOP 9Ö  

 
In der ersten Sitzung des Jugendhilfeausschusses der 14. Wahlperiode vom 26. Juni 2014 
wurde unter TOP 9 Ö „Aufhebung der Zweckbindung des Brennpunktetopfes“ beschlossen, 
die Zweckbindung der Haushaltsmittel des „Brennpunktetopfes“ für die Dauer von zwei Jah-
ren aufzuheben.  
 
Die Hälfte der Gesamtsumme des „Brennpunktetopfes“ wird seither zur Unterstützung des 
Aktionsbündnisses GRASS21 eingesetzt. GRASS21 soll gemäß Ziffer 4 der damaligen Be-
schlussfassung die Mitglieder des JHA jährlich in der Oktobersitzung über die Verwendung 
der in Anspruch genommenen Haushaltsmittel informieren.  
 
Nachdem im Oktober eine vollständige Übersicht über alle Ausgaben des Jahres 2016 noch 
nicht vorlag und damit eine umfassende Information der Mitglieder des Jugendhilfeaus-
schusses über die Mittelverwendung 2016 nicht möglich war, wird ein Vertreter des Aktions-
bündnisses dies in der jetzigen Sitzung nachholen und die zweckkonforme Verwendung des 
Zuschusses in Höhe von 15.000,- € für das Jahr 2016 darlegen. 

 

Auswirkung auf Haushalt: 

Keine 

 

Diese Vorlage dient der Information des Ausschusses. 

 

 

 

 



Seite 2 

II. Beschlussvorschlag: 

Dem Jugendhilfeausschuss wird folgender Beschluss vorgeschlagen: 
 
keiner 

 

gez. 
 
 
Christian Salberg 
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